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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z1;

EStG 1988 §4 Abs1;

Rechtssatz

Hat der Steuerp8ichtige ein mit einem Bauspardarlehen :nanziertes Wohn- und Geschäftshaus der Ehefrau

unentgeltlich übertragen, folgt im Sinne der Judikatur, dass die strittige Darlehensverbindlichkeit auch nicht mehr

anteilig (im Ausmaß der betrieblichen Nutzung) dem Betriebsvermögen des Steuerp8ichtigen zugerechnet werden

kann.
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